
 Preisgültigkeit ab 01.01.2026          

Netto €/Jahr Brutto *) €/Jahr

116,80 138,99

Netto ct./kWh Brutto *) ct./kWh

6,34 7,54

Netto ct./kWh Brutto *) ct./kWh

2,54 3,02

Jahresleistungspreis €/kW Arbeitspreis ct./kWh

9,31 6,57

10,14 7,05

11,02 7,58

Jahresleistungspreis €/kW Arbeitspreis ct./kWh

154,61 0,76

164,65 0,87

175,89 0,98

Monatsleistungspreis €/kW Arbeitspreis ct./kWh

12,88 0,76

13,72 0,87

14,66 0,98

Mittelspannung

Jahresleistungspreissystem für Entnahmen mit registrierter Lastgangmessung

Benutzungsdauer < 2.500 h/a            
Entnahmespannungsebene

Mittel- / Niederspannung  (Umspannung)

Niederspannung

Monatsleistungspreissystem für Entnahmen mit registrierter Lastgangmessung

Entnahmespannungsebene

Mittel- / Niederspannung  (Umspannung)

Niederspannung

Üblicherweise befinden sich die Entnahmestellen und die Messung auf der gleichen Spannungsebene. Bei Abweichung hiervon werden bei der Entnahme in Mittelspannung mit 
niederspannungsseitiger Messung die bei der Messung nicht erfassten Verluste mit einem Aufschlag von 3% auf die gemessene Leistung und Arbeit berücksichtigt. Preise zzgl. 
gesetzlicher Abgaben (Mehrkosten nach dem KWK-Gesetz, § 19 Abs. 2 StromNEV, § 17 f EnWG, sowie Konzessionsabgabe) und Umsatzsteuer in der jeweiligen Höhe.

Preisblatt Netznutzung Strom,

Arbeitspreis
Gewerbe und Haushalt

Grundpreis

Mittelspannung

Benutzungsdauer ≥ 2.500 h/a            
Entnahmespannungsebene

Mittelspannung

für das Kalenderjahr 2026 (mit Kostenwälzung vorg. Netzstufe)

Netzentgelte

Die Netzentgelte für SLP-Kunden in der Niederspannungsebene bestehen aus einem Arbeits- und einem Grundpreis.

Mittel- / Niederspannung  (Umspannung)

Niederspannung

Der Grundpreis findet keine Anwendung für Elektro-Speicherheizung und Elektro-Wärmepumpe.

Entnahmeebene Niederspannungsnetz

Preise zzgl. gesetzlicher Abgaben (Mehrkosten nach dem KWK-Gesetz, § 19 Abs. 2 StromNEV, § 17 f EnWG,  sowie Konzessionsabgabe) und Umsatzsteuer in der jeweiligen 
Höhe.

*) Preise inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer

Arbeitspreis

Elektro-Speicherheizung / -Wärmepumpe

Die Netzentgelte für RLM-Kunden richten sich nach der Spannungs- bzw. Umspannebene, an die die jeweilige Entnahmestelle 
angeschlossen ist.

Hinweis:

Sollten sich aufgrund einer rechtskräftigen und / oder einer Bescheidung / Neubescheidung höhere oder geringere 
Erlösobergrenzen ergeben, behalten wir uns vor, ein neues Preisblatt zu veröffentlichen und die Differenzbeträge 
nachzufordern oder zu erstatten.



 Preisgültigkeit ab 01.01.2026          

Jahresleistungspreis €/kW Arbeitspreis ct./kWh

11,02 7,58

Jahresleistungspreis €/kW Arbeitspreis ct./kWh

175,89 0,98

netto                                            
€/a o. €/kWa

-114,78

Netto €/Jahr Brutto *) €/Jahr

116,80 138,99

Netto ct./kWh Brutto *) ct./kWh

6,34 7,54

netto                                            
€/a o. €/kWa

-114,78

Netto €/Jahr Brutto *) €/Jahr

0,00 0,00

Netto ct./kWh Brutto *) ct./kWh

2,54 3,02

Entgeltreduzierung für Einrichtung der Steurbarkeit und 
netzbetreiberindividuelle Stabilitätsprämie

Hinweis:                                                           
Das Gesamtentgelt für die 
Entnahmestelle kann nicht unter 0 
sinkenpauschal

Modul 2 im Sinne der Festlegung BK6-22-300/BK8-22/010-A                                                                                              
(separat gemessene Entnahme von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG und weitere Letztverbraucher)

Niederspannung

Grundpreis

Entnahmestellen mit registrierender Lastgangmessung steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG 
(mit Inbetriebnahme ab dem 01.01.2024)

Modul 1 im Sinne der Festlegung BK6-22-300/BK8-22/010-A                                                                                                             
(gemeinsame Entnahme von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG und weitere Letztverbraucher)

Preise zzgl. gesetzlicher Abgaben (Mehrkosten nach dem KWK-Gesetz, § 19 Abs. 2 StromNEV, § 17 f EnWG,  sowie Konzessionsabgabe) und Umsatzsteuer in der jeweiligen 
Höhe.

*) Preise inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer

Benutzungsdauer < 2.500 h/a            

Niederspannung

Üblicherweise befinden sich die Entnahmestellen und die Messung auf der gleichen Spannungsebene. Bei Abweichung hiervon werden bei der Entnahme in Mittelspannung mit 
niederspannungsseitiger Messung die bei der Messung nicht erfassten Verluste mit einem Aufschlag von 3% auf die gemessene Leistung und Arbeit berücksichtigt. Preise zzgl. 
gesetzlicher Abgaben (Mehrkosten nach dem KWK-Gesetz, § 19 Abs. 2 StromNEV, § 17 f EnWG, sowie Konzessionsabgabe) und Umsatzsteuer in der jeweiligen Höhe.

Benutzungsdauer ≥ 2.500 h/a            

Niederspannung

Entgeltreduzierung für Einrichtung der Steurbarkeit und 
netzbetreiberindividuelle Stabilitätsprämie

pauschal

Hinweis:                                                         
Das Gesamtentgelt für die 
Entnahmestelle kann nicht unter 0 
sinken

Modul 1 im Sinne der Festlegung BK6-22-300/BK8-22/010-A                                                                                              
(gemeinsame Entnahme von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG und weitere Letztverbraucher)

Arbeitspreis

Entnahmestellen ohne registrierender Lastgangmessung steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach § 14a 
EnWG (mit Inbetriebnahme ab dem 01.01.2024)

Entnahmeebene Niederspannungsnetz

Niederspannung

Grundpreis

Arbeitspreis



 Preisgültigkeit ab 01.01.2026          

Netto €/Jahr Brutto *) €/Jahr

116,80 138,99

Netto ct./kWh Brutto *) ct./kWh

8,45 10,06

6,34 7,54

2,50 2,98

netto                                            
€/a o. €/kWa

-114,78

2-Richtungszähler

Wandlersatz-MS/NS 36,00 

TK-Komponente 42,00 

Die Entgelte für die Entnahme mit Lastgangzählung

EDL-Zähler 19,20 

30,00 

Schaltuhr (Tarifschaltung) 6,00 

Drehstrom-Eintarifzähler 9,60 

Drehstrom-Mehrtarifzähler 18,00 

Wechselstrom-Eintarifzähler 9,60 

Entgelte für den Messstellenbetrieb inkl. Messung

Modul 3 im Sinne der Festlegung BK6-22-300/BK8-22/010-A                                                                                              
(separat gemessene Entnahme von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG und weitere Letztverbraucher)

Grundpreis

Arbeitspreis

Anwendung der Preisstellung für Modul 3 ab den 01.04.2025 
Preise zzgl. gesetzlicher Abgaben (Mehrkosten nach dem KWK-Gesetz, § 19 Abs. 2 StromNEV, § 17 f EnWG,  sowie Konzessionsabgabe) und Umsatzsteuer in der jeweiligen 
Höhe.

*) Preise inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer

Niedersapnnung

Niedriglastttarifstufe täglich 0 bis 5:00 Uhr

Entgeltreduzierung für Einrichtung der Steurbarkeit und 
netzbetreiberindividuelle Stabilitätsprämie

Hinweis:                                                           
Das Gesamtentgelt für die 
Entnahmestelle kann nicht unter 0 
sinkenpauschal

Hochlasttarifstufe täglich 17 bis 20 Uhr

Standartlasttarifstufe täglich 5 bis 17 Uhr und 
20 bis 0 Uhr 

Durch das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende wurde das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) erlassen.
Gemäß MsbG i.V.m § 17 Abs. 7 StromNEV ist seit dem 01.01.2017, soweit es (herkömmliche) Messeinrichtungen und Messsysteme 
betrifft, eine gemeinsames Entgelt für Messstellenbetrieb und Messung zu bilden (siehe nachfolgende Darstellung).

€/Jahr

348,00 Mittelspannung / Umspannung / Niederspannung

Die Entgelte für die Entnahme ohne Lastgangzählung

Messstellenbetrieb
Preis je Zähler /Preis je zusätzliche Komponente

€/Jahr

Alle vorgenannten "Entgelte für den Messstellenbetrieb" verstehen sich netto, zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer.

Der Messstellenbetrieb wird zeitraumbezogen abgerechnet.

Die "Entgelte für den Messstellenbetrieb gesamt" setzen sich aus den Komponenten "Preis je Zähler" und "Preis je zusätzliche Komponente" zusammen.

Spannungsebene des Messstellenbetriebs
Preis je Zähler

Wandlersatz-MS 277,40 


